
Leitlinie FB2
Handhabung einzelner Kostenpositionen bei Abrechnun gen
(nur gültig bei Projekten, bei denen die Abt. Lande sentwicklung und Zukunftsstrategie Förderstelle ist )

Kostenart INTERREG IV D-Ö INTERREG IV I-Ö RegWF Achse L EADER

Anlagegüter (nur bei 
Unternehmen)

Nettobetrag förderbar;
Aktivierung in der Bilanz bei 
bilanzführenden/er 
Förderungsempfänger/in

Nettobetrag förderbar;
Aktivierung in der Bilanz bei 
bilanzführenden/er 
Förderungsempfänger/in

Nettobetrag förderbar;
Aktivierung in der Bilanz bei 
bilanzführenden/er 
Förderungsempfänger/in

Nettobetrag förderbar;
Aktivierung in der Bilanz bei 
bilanzführenden/er 
Förderungsempfänger/in

Ausgaben, welche an Dritte 
weiterverrechnet werden nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Bewirtungskosten bei 
Veranstaltungen

nur Veranstaltungen mit 
Außenwirkung und Vorlage 
einer Einladung und einer 
Teilnehmerliste, angemessene 
Kosten bis max. € 
25,00/Person 
(Tabakwaren u. alkoholische 
Getränke in der Regel nicht 
förderbar); vorherige 
Rücksprache mit Förderstelle 
empfehlenswert

nur Veranstaltungen mit 
Außenwirkung und Vorlage 
einer Einladung und einer 
Teilnehmerliste, angemessene 
Kosten bis max. € 
25,00/Person 
(Tabakwaren u. alkoholische 
Getränke in der Regel nicht 
förderbar); vorherige 
Rücksprache mit Förderstelle 
empfehlenswert

nur Veranstaltungen mit 
Außenwirkung und Vorlage 
einer Einladung und einer 
Teilnehmerliste, angemessene 
Kosten bis max. € 
25,00/Person 
(Tabakwaren u. alkoholische 
Getränke in der Regel nicht 
förderbar); vorherige 
Rücksprache mit Förderstelle 
empfehlenswert

nur Veranstaltungen mit 
Außenwirkung und Vorlage einer 
Einladung und einer 
Teilnehmerliste, angemessene 
Kosten bis max. € 25,00/Person 
(Tabakwaren u. alkoholische 
Getränke in der Regel nicht 
förderbar); vorherige Rücksprache 
mit Förderstelle empfehlenswert

Bewirtungskosten bei 
Veranstaltungen zwischen den 
Projektteilnehmern nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Büromaterial

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar zum 
laufenden Betrieb abgrenzbar

Bußgelder, Geldstrafen, 
Prozesskosten nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Für jene Positionen, die hier nicht angeführt sind,  gelten die einschlägigen Verordnungen der EU sowie  die nationalen 
Kofinanzierungsregeln der jeweiligen Programme.
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Kostenart INTERREG IV D-Ö INTERREG IV I-Ö RegWF Achse L EADER

Digitalkamera, EDV, Beamer u.ä.

förderbar, nur wenn 
gewährleistet ist, dass sie 
alleinig für den vorgesehenen 
Projektzweck eingesetzt 
werden; förderbar sind nur die 
Abschreibungkosten für die 
Dauer des Projekts

förderbar, nur wenn 
gewährleistet ist, dass sie 
alleinig für den vorgesehenen 
Projektzweck eingesetzt 
werden; förderbar sind nur die 
Abschreibungkosten für die 
Dauer des Projekts

förderbar, nur wenn 
gewährleistet ist, dass sie 
alleinig für den vorgesehenen 
Projektzweck eingesetzt 
werden; förderbar sind nur die 
Abschreibungkosten für die 
Dauer des Projekts

förderbar, nur wenn gewährleistet 
ist, dass sie alleinig für den 
vorgesehenen Projektzweck 
eingesetzt werden; förderbar sind 
nur die Abschreibungkosten für die 
Dauer des Projekts

Drucksorten

förderbar, wenn 
Publizitätsvorschriften 
eingehalten wurden und 
Projektrelevanz gegeben ist

förderbar, wenn 
Publizitätsvorschriften 
eingehalten wurden und 
Projektrelevanz gegeben ist

förderbar, wenn 
Publizitätsvorschriften 
eingehalten wurden und 
Projektrelevanz gegeben ist

förderbar, wenn 
Publizitätsvorschriften eingehalten 
wurden und Projektrelevanz 
gegeben ist

Eigenleistungen unbar - freiwillig 
unbezahlte Arbeit

max. € 10,00/h;
nur Förderungsempfänger/in 
mit Vorlage einer h-Listen;
generell ist eine vorherige 
Abstimmung mit der 
Förderstelle erforderliche

nur bei baulichen Maßnahmen, 
max. € 10,00/h;
nur Förderungsempfänger/in 
mit Vorlage einer h-Listen;
generell ist eine vorherige 
Abstimmung mit der 
Förderstelle erforderliche

max. € 10,00/h;
nur Förderungsempfänger/in 
mit Vorlage einer h-Listen;
generell ist eine vorherige 
Abstimmung mit der 
Förderstelle erforderliche

nur bei baulichen Maßnahmen;
lt. Stundensätze des ÖKL (siehe: 
www.oekl.at) nur 
Förderungsempfänger/in mit 
Vorlage einer h-Listen;
generell ist eine vorherige 
Abstimmung mit der Förderstelle 
erforderliche

Eigenleistungen unbar - andere siehe Förderfähigkeitsregeln nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Ersatzanschaffungen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Essen für Referenten/innen

förderbar, nur wenn keine 
Honorarnote gestellt wird, dann 
nur angemessene Kosten bis 
max. 
€ 25,00/Person

förderbar, nur wenn keine 
Honorarnote gestellt wird, dann 
nur angemessene Kosten bis 
max. 
€ 25,00/Person

förderbar, nur wenn keine 
Honorarnote gestellt wird, dann 
nur angemessene Kosten bis 
max. 
€ 25,00/Person

förderbar, nur wenn keine 
Honorarnote gestellt wird, dann nur 
angemessene Kosten bis max. 
€ 25,00/Person

Gebrauchte Maschinen/Anlagen siehe Förderfähigkeitsregeln nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Gebühren, öffentliche Abgaben nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Gebühren für 
grenzüberschreitende 
Finanztransaktionen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Gemeinkosten pauschaliert nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Geschenke, Preise, Spenden, 
Blumen, sonstige 
Repräsentationen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
In-Sich-Geschäfte nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Kontoführungsspesen für Konto, 
welches für das Projekt 
eingerichtet wurde förderbar förderbar förderbar nicht förderbar
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Kostenart INTERREG IV D-Ö INTERREG IV I-Ö RegWF Achse L EADER
Kosten außerhalb des 
Genehmigungszeitraumes nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Kosten für kulturelle 
Veranstaltungen und 
Sportveranstaltungen

nicht förderbar, falls nicht 
nachhaltig nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Kosten, welche bereits gefördert 
wurden nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Künstler- und Sportlerhonorare nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Leasingraten
Abstimmung mit der 
Förderstelle nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Leistungen, welche zwischen 
den Partnern weiterverrechnet 
werden nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Lizenzgebühren

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar

nicht bei investiven Projekten;  
ansonsten nur, wenn klar zum 
Projekt zuordenbar und klar 
zum laufenden Betrieb 
abgrenzbar nicht förderbar

Personalkosten andere
Abstimmung mit der 
Förderstelle

Abstimmung mit der 
Förderstelle

Abstimmung mit der 
Förderstelle Abstimmung mit der Förderstelle

Personalkosten öffentliche u. 
öffentlichkeitsnahe (z.B. 
Zukunftsstiftung)

nicht förderbar, außer Personal 
wird spezielle für die Dauer des 
Projektes angestellt

nicht förderbar, außer Personal 
wird spezielle für die Dauer des 
Projektes angestellt

nicht förderbar, außer Personal 
wird spezielle für die Dauer des 
Projektes angestellt

nicht förderbar, außer Personal 
wird spezielle für die Dauer des 
Projektes angestellt

Pflichtausgaben von 
Gebietskörperschaften nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
private Konsumationen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Rabatte, Skonti nicht in 
Anspruch genommen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Rechnungen, welche nicht auf 
den Förderungsempfänger/in 
lauten nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Reinigungsgeräte u.ä. nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Reisekosten (Tagegelder, 
Nächtigungskosten, Fahrtkosten)

förderbar lt. der Richtlinie 
"Förderbarkeit von Reisekosten 
für Tiroler Projektpartner

förderbar lt. der Richtlinie 
"Förderbarkeit von Reisekosten 
für Tiroler Projektpartner

förderbar lt. der Richtlinie 
"Förderbarkeit von Reisekosten 
für Tiroler Projektpartner

förderbar lt. der Richtlinie 
"Förderbarkeit von Reisekosten für 
Tiroler Projektpartner

Reparaturkosten nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Sitzungsgelder nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
Sollzinsen nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar
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Kostenart INTERREG IV D-Ö INTERREG IV I-Ö RegWF Achse L EADER
Steuerberatungs-, Anwalts- und 
Notariatskosten, welche direkt 
mit dem Projekt in 
Zusammenhang stehen

allenfalls in Abstimmung mit 
der Förderstelle

allenfalls in Abstimmung mit 
der Förderstelle

allenfalls in Abstimmung mit 
der Förderstelle nicht förderbar

Steuern - MWSt.

förderbar, sofern der 
Förderungsempfänger/in nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt ist 
(Voraussetzung: Vorlage 
Bestätigung vom Finanzamt 
über Nicht-Vorsteuer-
abzugsberechtigung)

förderbar, sofern der 
Förderungsempfänger/in nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt ist 
(Voraussetzung: Vorlage 
Bestätigung vom Finanzamt 
über Nicht-Vorsteuer-
abzugsberechtigung)

förderbar, sofern der 
Förderungsempfänger/in nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt ist 
(Voraussetzung: Vorlage 
Bestätigung vom Finanzamt 
über Nicht-Vorsteuer-
abzugsberechtigung)

förderbar, sofern der 
Förderungsempfänger/in nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt ist 
(Voraussetzung: Vorlage 
Bestätigung vom Finanzamt über 
Nicht-Vorsteuer-
abzugsberechtigung); Gemeinden 
sind prinzipiell nur netto-förderbar

Verfahrenskosten (z.B. 
Rechtsstreit) nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar nicht förderbar

Versicherungen

förderbar für dei Dauer des 
Projektes, wenn für Projekt 
relevant (z.B. Haftpflichtvers. 
bei Veranstaltungen) und die 
Versicherung nicht für den 
laufender Betrieb bestimmt ist

förderbar für dei Dauer des 
Projektes, wenn für Projekt 
relevant (z.B. Haftpflichtvers. 
bei Veranstaltungen) und die 
Versicherung nicht für den 
laufender Betrieb bestimmt ist

förderbar für dei Dauer des 
Projektes, wenn für Projekt 
relevant (z.B. Haftpflichtvers. 
bei Veranstaltungen) und die 
Versicherung nicht für den 
laufender Betrieb bestimmt ist

förderbar für dei Dauer des 
Projektes, wenn für Projekt 
relevant (z.B. Haftpflichtvers. bei 
Veranstaltungen) und die 
Versicherung nicht für den 
laufender Betrieb bestimmt ist

Laufende Änderungen bzw. Erweiterungen diese Liste werden aufgrund konkreter Prüfungsergebnisse von Abrechnungen laufend aktualisiert.
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